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I. Satzung

Marburger Bund 
Verband der angestellten und beamteten  
Ärztinnen und Ärzte Deutschlands e. V. 

Bundesverband 
Fassung vom 04.11.2023

§ 1
Name und Sitz

Der Marburger Bund – Verband der angestellten und beamteten 
Ärztinnen und Ärzte Deutschlands e. V. – Bundesverband – hat seinen 
Sitz in Berlin.

§ 2
Zweck und Aufgaben

(1)	Der	Verband	bezweckt	die	Wahrung	der	beruflichen,	sozialen	und	
wirtschaftlichen	Belange	seiner	Mitglieder	im	Gebiet	der	Bundes
republik Deutschland unter Zugrundelegung ärztlicher Berufs
auffassung.
Er	ist	die	gewerkschaftliche	und	berufspolitische	Vertretung	der	
angestellten und beamteten Ärztinnen und Ärzte und Interessen
vertretung der Medizinstudierenden.
Zur Interessenvertretung können alle notwendigen Maßnahmen 
und	gewerkschaftliche	Kampfmittel	einschließlich	Streiks	getrof
fen werden.
Er	ist	politisch	und	weltanschaulich	unabhängig,	sein	Aufbau	er
folgt	nach	demokratischen	Grundsätzen.
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(2) Dem Verband obliegt insbesondere:
a) die angestellten und beamteten Ärztinnen und Ärzte gegen

über	 Parlamenten,	 Regierungen	 und	 gesellschaftlichen	
Gruppen	zu	vertreten;

b)	 die	 Arbeitsbedingungen	 der	 angestellten	 Ärztinnen	 und	
Ärzte durch Tarifverträge und sonstige Vereinbarungen mit 
Arbeitgebern	und	Arbeitgeberverbänden	zu	regeln;

c)	 auf	angemessene	Beschäftigungsbedingungen	der	beamte
ten	Ärztinnen	und	Ärzte	hinzuwirken;

d)	 auf	sachgerechte	Regelungen	für	die	Ausbildung	zur	Ärztin/
zum	Arzt	und	für	die	ärztliche	Weiterbildung	hinzuwirken;

e) die Interessen seiner Mitglieder gegenüber und in den 
 Organisationen und Institutionen der ärztlichen Selbst
verwaltung	wahrzunehmen;

f) die Interessen der angestellten und beamteten Ärztinnen 
und	Ärzte	gegenüber	den	öffentlichen	Institutionen,	Verbän
den	 und	 Einrichtungen	 des	 Gesundheitswesens	 zu	 vertre
ten;

g) die angestellten und beamteten Ärztinnen und Ärzte in und 
gegenüber den inter und supranationalen Verbänden und 
Einrichtungen	des	Gesundheitswesens	zu	vertreten.

(3) Zur Erreichung des Verbandszweckes fördert der Bundesverband 
den Meinungs und Erfahrungsaustausch zwischen den Landes
verbänden	und	den	Mitgliedern;	er	unterrichtet	Landesverbände	
und Mitglieder über seine Tätigkeit.

§ 3
Begründung der Mitgliedschaft

(1) Mitglieder des Bundesverbandes können sein
a)	 regionale	Vereinigungen	(Landesverbände),
b) natürliche Personen (Einzelmitglieder).
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(2)	Landesverbände	 erwerben	 die	 Mitgliedschaft	 durch	 Aufnahme	
nach	schriftlicher	Antragstellung.	Über	die	Aufnahme	entscheidet	
die Hauptversammlung. Sie hat zur Voraussetzung
a)	 die	Gestaltung	der	Satzung	des	Landesverbandes	unter	Be

achtung	der	Grundsätze	in	§	5,
b)	 die	Anerkennung	der	Ziele	des	Bundesverbandes,
c)	 die	 Verpflichtung	 des	 Landesverbandes,	 die	 Bezeichnung	

„Marburger Bund – Verband der angestellten und beam
teten Ärztinnen und Ärzte Deutschlands – Landesverband 
.....................“	 zu	 führen,	 soweit	 nicht	 Ausnahmen	 von	 der	
Hauptversammlung zugelassen werden.

(3)	Natürliche	 Personen	 erwerben	 die	 Mitgliedschaft	 auf	 schriftli
chen	 Antrag	 durch	 den	 Beitritt	 zu	 einem	 Landesverband,	 der	
Mitglied des Bundesverbandes ist. Besteht in einem regionalen 
Bereich	kein	Landesverband,	der	dem	Bundesverband	angehört,	
so	können	natürliche	Personen	die	Mitgliedschaft	im	Bundesver
band	auf	schriftlichen	Antrag	durch	ihren	Beitritt	zu	einem	vom	
Vorstand des Bundesverbandes für zuständig erklärten Landes
verband	erwerben.	Dasselbe	gilt	im	Falle	des	§	4	Abs.	1.

(4) Wechselt ein Mitglied aus dem Bereich eines Landesverbandes 
in	den	eines	anderen,	so	wird	es	ohne	weiteres	Mitglied	in	dem	
anderen	Landesverband,	wenn	die	Satzung	des	anderen	Landes
verbandes die Mitgliedschaft zulässt. Die Mitgliedschaft im 
 Bundes verband wird durch den Wechsel nicht berührt.

§ 4
Beendigung der Mitgliedschaft

(1)	Die	Mitgliedschaft	eines	Landesverbandes	endet
a)	 durch	Austritt,
b)	 durch	Ausschluss,
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c)	 wenn	 für	 ihn	 die	 Rechtsfolgen	 nach	 §§	 41–43	 und	 73	 des	
Bürgerlichen	 Gesetzbuches	 (BGB)	 eintreten	 (Auflösung,	
Konkurs	 oder	 Entziehung	 der	 Rechtsfähigkeit	 des	 Landes
verbandes).

(2)	Ein	 Landesverband	 kann	 seinen	 Austritt	 aus	 dem	 Bundesver
band	 nur	 erklären,	 wenn	 seine	 Mitglieder	 dies	 nach	 den	 für	
die	Auflösung	des	Landesverbandes	geltenden	Bestimmungen	
beschlossen	haben.	Die	Austrittserklärung	bedarf	zu	ihrer	Wirk
samkeit des Nachweises der Beschlussfassung in notariell be
glaubigter Form.

(3) Ein Landesverband kann aus dem Bundesverband ausgeschlos
sen	werden,	wenn	ein	wichtiger	Grund,	insbesondere	ein	schwerer	
Satzungsverstoß oder schweres verbandsschädigendes Verhal
ten,	vorliegt.	Der	Beschluss	über	die	Ausschließung	bedarf	einer	
Mehrheit von Zweidritteln der satzungsgemäßen Mitglieder der 
Hauptversammlung. Er kann in Fällen besonderer Dringlich
keit	auch	ohne	Ankündigung	auf	der	vorläufigen	Tagesordnung	
ergehen,	 wenn	 der	 betroffene	 Landesverband	 Gelegenheit	 zur	
Stellungnahme	 (rechtliches	 Gehör)	 hatte.	 Über	 den	 sachlichen	
Inhalt	eines	wichtigen	Grundes	und	die	Dringlichkeit	entscheidet	
ausschließlich die Hauptversammlung. 

(4)	Die	Landesverbände	verpflichten	sich,	bei	Beendigung	ihrer	Mit
gliedschaft	 den	 Namen	 „Marburger	 Bund	 –	 Verband	 der	 ange
stellten und beamteten Ärztinnen und Ärzte Deutschlands“ oder 
Teile dieses Namens nicht weiter zu führen und die unverzügliche 
Berichtigung der Namenseintragung im Vereinsregister zu veran
lassen.

(5)	Die	Mitgliedschaft	eines	Einzelmitglieds	im	Bundesverband	endet	
a)	 wenn	seine	Mitgliedschaft	bei	einem	Landesverband	endet,
b)	 wenn	die	Mitgliedschaft	des	Landesverbandes	 im	Bundes

verband	durch	Austritt	oder	Ausschluss	endet,
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c)	 durch	seinen	Ausschluss	aus	dem	Bundesverband.	In	diesem	
Fall	endet	auch	seine	Mitgliedschaft	im	Landesverband.

(6) Ein Einzelmitglied kann aus dem Bundesverband ausgeschlos
sen	werden,	wenn	ein	wichtiger	Grund,	insbesondere	ein	schwe
rer Satzungsverstoß oder schweres verbandsschädigendes 
Verhalten,	 vorliegt.	 Antragsberechtigt	 ist	 der	 Vorstand.	 Die	
Entscheidung	 über	 den	 Ausschlussantrag	 erfolgt	 durch	 den	
Schiedsausschuss.	 Auf	 weiteren	 Antrag	 des	 Vorstandes	 kann	
durch eine einstweilige Entscheidung des Schiedsausschusses 
beschlossen	werden,	dass	während	des	Ausschlussverfahrens	
die Mitgliedschaftsrechte und pflichten des Einzelmitgliedes 
im Bundesverband und im Landesverband ruhen. Das Nähere 
regelt die Schiedsordnung. Die Schiedsordnung ist nicht Bestand
teil der Satzung.

§ 5
Rechte und Pflichten der Landesverbände

(1) In ihren Bereichen sind die Landesverbände selbstständig tätig. 
Sie haben bei ihrer Tätigkeit die Interessen des Verbandes und die 
Beschlüsse der Organe des Bundesverbandes zu beachten.

(2) Die Satzungen der Landesverbände dürfen dem Zweck und dem 
Interesse	des	Verbandes	nicht	widersprechen,	sollen	 in	überge
ordneten Punkten übereinstimmen und müssen insbesondere 
folgende Fragen regeln:
a) Willensbildung in den Organen des Landesverbandes nach 

demokratischen	Grundsätzen,
b) Begründung und Beendigung der ordentlichen und 

außer	ordentlichen	 Mitgliedschaft	 und	 von	 Ehrenmitglied
schaften,

c)	 Rechte	 und	Pflichten	der	Mitglieder,	 insbesondere	 die	Ge
währung von rechtlichem Beistand im Zusammenhang mit 
ihrer	beruflichen	Tätigkeit,

d)	 gewerkschaftliche	Interessenvertretung.
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(3) Die Satzung eines Landesverbandes muss das Verfahren für den 
Ausschluss	 eines	 Mitgliedes	 aus	 wichtigem	 Grunde	 regeln	 und	
darüber	 hinaus	 bestimmen,	 dass	 der	 Ausschluss	 eines	 Einzel
mitgliedes	 durch	 den	 Bundesverband	 und	 das	 Ruhen	 seiner	
Mitgliedschaftsrechte	und	pflichten	auch	zum	Verlust	bzw.	zum	
Ruhen	der	Mitgliedschaft	im	Landesverband	führt.

(4)	Die	Satzung	eines	Landesverbandes	hat	vorzusehen,	dass	die/der	
Vorsitzende	 des	 Bundesverbandes	 berechtigt	 ist,	 den	 Vorstand	
des Landesverbandes unter Festsetzung einer Tagesordnung 
unmittelbar	 einzuberufen;	 zur	 Einberufung	 bedarf	 die/der	 Vor
sitzende des Bundesverbandes eines Beschlusses des Beirates. 
Der	Landesverband	hat	dem	Bundesverband	auf	Anforderung	die	
dafür erforderlichen Unterlagen unverzüglich zur Verfügung zu 
stellen.

(5)	Die	 Landesverbände	 sind	 verpflichtet,	 die	 Anfragen	 des	 Bun
desverbandes umgehend und ausführlich zu beantworten und 
laufend über alle wichtigen Vorkommnisse zu berichten. Tarif
verträge oder sonstige Kollektivvereinbarungen haben Leitlinien 
des	Bundesverbandes	zu	beachten	und	sind	vor	Abschluss	dem	
Bundesverband	zur	Genehmigung	vorzulegen,	wenn	sie	Regelun
gen	für	mehrere	Landesverbände	treffen	oder	von	den	Leitlinien	
abweichende	 Bestimmungen	 enthalten.	 Die	 Genehmigung	 gilt	
als	erteilt,	wenn	der	Bundesverband	nicht	innerhalb	einer		Woche	
widerspricht.	Eine	Mitteilungspflicht	besteht	auch	für	bereits	ab
geschlossene Tarifverträge und sonstige Kollektivvereinbarun
gen.	Unterbleibt	die	Vorlage	oder	Mitteilung	unberechtigt,	kann	
dies	ein	Verfahren	nach	§	4	Abs.	3	auslösen.

(6)	An	 tariffähigen	 Vereinigungen,	 ärztlichen	 Berufsverbänden	 und	
sonstigen Zusammenschlüssen darf sich ein Landesverband nur 
nach vorheriger Einwilligung des Beirates beteiligen.



10 | I. Satzung

§ 6
Rechte und Pflichten der Einzelmitglieder

(1) Die Einzelmitglieder nehmen an der Willensbildung im Bundes
verband durch die unmittelbare oder mittelbare Wahl von 
Delegierten teil. Sie haben gegenüber ihren Landesverbänden 
Anspruch	auf	rechtlichen	Beistand	im	Zusammenhang	mit	ihrer	
beruflichen	Tätigkeit	nach	Maßgabe	der	Satzungen	der	Landes
verbände.

(2)	 Ihre	Pflichten	gegenüber	dem	Bundesverband	erfüllen	die	Einzel
mitglieder durch ihre Mitarbeit und Beitragsleistungen an die 
Landesverbände.

(3)	Endet	 die	 Mitgliedschaft	 eines	 Landesverbandes	 im	 Bundes
verband	durch	Auflösung,	Konkurs	oder	Entziehung	der	Rechts
fähigkeit	 (§§	 41–43	 und	 73	 BGB),	 so	 bestehen	 die	 Rechte	 und	
Pflichten	der	Einzelmitglieder	unter	entsprechender	Anwendung	
der Satzung des früheren Landesverbandes in vollem Umfange 
unmittelbar	 gegenüber	 dem	 Bundesverband	 so	 lange	 fort,	 bis	
eine	Zuständigkeitserklärung	nach	§	3	Absatz	3	Satz	2	erfolgt	ist.

§ 7
Organe

Die Organe des Marburger Bundes – Verband der angestellten  
und beamteten Ärztinnen und Ärzte Deutschlands e. V. – Bundes
verband – sind:
Hauptversammlung,
Beirat und
Vorstand.
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§ 8
Hauptversammlung

(1) Die Hauptversammlung besteht aus den Delegierten der Landes
verbände. Die Zahl der Delegierten ist grundsätzlich auf 230 be
grenzt. Die Sitze werden nach dem „d'Hondtschen Verfahren“ ver
geben.	Jeder	Landesverband	erhält	mindestens	zwei	Sitze,	auch	
wenn das Berechnungsverfahren eine niedrigere Zahl ergibt. Nur 
für	diesen	Ausnahmefall	ist	eine	Überschreitung	der	Gesamtdele
giertenzahl zulässig. Die Berechnung der Delegiertenzahl erfolgt 
auf	der	Grundlage	der	Mitgliederzahlen,	die	der	Beitragsleistung	
des	Jahres	(§	16)	zugrunde	liegen.	Stimmberechtigt	sind	nur	die	
Delegierten	derjenigen	Landesverbände,	die	 ihren	Zahlungsver
pflichtungen	 bis	 zum	 vorletzten	 Quartal	 nachgekommen	 sind.	
Ausnahmen	hiervon	kann	die	Hauptversammlung	beschließen.

(2) Der Verband hält mindestens einmal jährlich eine Hauptver
sammlung	ab.	Außerdem	soll	der	Vorstand	die	Abhaltung	einer	
Hauptversammlung	beschließen,	wenn	er	oder	die/der	1.	Vorsit
zende	es	aus	einem	wichtigen	oder	dringenden	Grunde	für	not
wendig hält. Eine Hauptversammlung muss ferner einberufen 
werden,	wenn	mindestens	ein	Viertel	der	Landesverbände	sie	aus	
dem	gleichen	Grunde	beantragt.

(3) Hauptversammlungen werden grundsätzlich als Präsenzveran
staltungen durchgeführt. Der Vorstand kann bei Vorliegen beson
derer Umstände hiervon abweichende Veranstaltungsformate 
ohne	physische	Anwesenheit	der	Delegierten	beschließen.

(4)	Die	Hauptversammlung	wird	von	der/dem	1.	Vorsitzenden	oder	
deren/dessen	 Stellvertreterin	 bzw.	 deren/dessen	 Stellvertreter	
geleitet.

(5)	An	 der	 Hauptversammlung	 können	 alle	 Mitglieder	 der	 Landes
verbände teilnehmen. Stimmberechtigt sind nur die  Delegierten 
der	 Landesverbände.	 Die	 Übertragung	 der	 Stimme	 einer/eines	
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bei der Hauptversammlung anwesenden Delegierten eines 
Landes	verbandes	auf	ein	anderes,	nicht	delegiertes	Mitglied	des	
gleichen Landesverbandes während der Hauptversammlung ist 
möglich.	Jede/jeder	Delegierte	hat	nur	eine	Stimme.

(6)	Beschließt	der	Vorstand,	dass	eine	Hauptversammlung	weder	in	
Präsenz	noch	in	einem	abweichenden	Format	stattfinden	kann,	
sind	Beschlüsse	ohne	Versammlung	der	Delegierten	gültig,	wenn	
alle	Delegierten	beteiligt	wurden,	bis	zum	gesetzten	Termin	min
destens	die	Hälfte	der	Delegierten	ihre	Stimmen	in	Textform	ab
gegeben haben und der Beschluss mit der erforderlichen Mehr
heit gefasst wurde.

(7)	Die	 Hauptversammlung	 entscheidet	 in	 allen	 Verbandsangele
genheiten,	 soweit	nicht	die	ausschließliche	Zuständigkeit	 eines	
anderen	Verbandsgremiums	gegeben	ist;	sie	bestimmt	die	Richt
linien der Verbands und der Tarifpolitik. Die Hauptversammlung 
nimmt	 die	 Rechenschaftsberichte	 des	 Vorstandes,	 die	 Kassen	
und Kassenprüfungsberichte entgegen.

 Die Beschlüsse der Hauptversammlung sind für alle Landes
verbände verbindlich.

(8) Die Hauptversammlung wählt
a)	 den	Vorstand,
b)	 fünfzehn	Mitglieder	der	Kleinen	Tarifkommission,
c)	 mindestens	zwei	Kassenprüferinnen/Kassenprüfer,
d) die Mitglieder des Schiedsausschusses.

	 Die	 Kassenprüferinnen/Kassenprüfer	 und	 die	 Mitglieder	 des	
Schiedsausschusses dürfen dem Vorstand nicht angehören.

(9) Die Hauptversammlung entscheidet über
a)	 die	Satzung,	ihre	Änderung	und	ihre	Auslegung,
b)	 die	Streikordnung,
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c)	 die	Schiedsordnung,
d)	 die	Geschäftsordnung,
e) die von den Landesverbänden an den Bundesverband abzu

führenden	Beitragsanteile,
f)	 den	Haushaltsplan,
g) die Haushaltsabrechnungen und die Entlastung des Vor

standes.

§ 9
Beirat

(1) Der Beirat besteht aus den 1. Vorsitzenden sämtlicher Landes
verbände	 oder	 deren	 Stellvertreterinnen/Stellvertretern.	 §	 8	
Abs.	1	Satz	7	und	Satz	8	gelten	entsprechend.	Der	Vorstand	des	
Verbandes nimmt an den Sitzungen des Beirates teil. Vorstands
mitglieder	haben	nur	Stimmrecht,	wenn	sie	zugleich	Vertreterin/
Vertreter ihres Landesverbandes sind.

(2)	Der	 Beirat	 wird	 bei	 Bedarf,	 mindestens	 aber	 zweimal	 im	 Jahr	
einberufen.	Die	Einberufung	muss	ferner	erfolgen,	wenn	sie	von	
mindestens	einem	Viertel	der	Landesverbände	unter	Angabe	des	
gleichen	Grundes	beantragt	wird.

(3)	Den	Vorsitz	im	Beirat	führt	die/der	1.	Vorsitzende	des		Verbandes	
oder	 deren/dessen	 Stellvertreterin	 bzw.	 deren/dessen	 Stell
vertreter.

(4)	Aufgaben	des	Beirates	sind:
a)	 Beratung	über	alle	wichtigen	Fragen,	die	für	die	Politik	des	

Verbandes	von	grundsätzlicher	Bedeutung	sind,
b)	 Mitwirkung	in	der	Großen	Tarifkommission,
c)	 Beratung	der	Tagesordnung	für	die	Hauptversammlung,
d)	 Beratung	des	Haushaltsplanes,
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e)	 Beschluss	über	die	Geschäftsordnung	des	Beirates,
f) Beratung über alle Verlagsangelegenheiten des Mitteilungs

blattes.

(5)	Der	Vorstand	soll	die	Beschlüsse	des	Beirates	gemäß	Absatz	4	be
achten.

(6) Der Beirat soll über Vorgänge in einem Landesverband dann be
raten	und	beschließen,	wenn	sie
a) die Funktionsfähigkeit des Landesverbandes oder seines 

Vorstandes	beeinträchtigen,
b)	 die	 Interessen	 oder	 das	 Ansehen	 des	 Marburger	 Bundes	

schädigen.

 Dazu muss dem Vorstand und den an den Vorgängen beteiligten 
Mitgliedern	des	Landesverbandes	Gelegenheit	zur	Anhörung	 im	
Beirat gegeben werden. Beschlüsse über solche Vorgänge sind 
vom Beirat mit ZweidrittelMehrheit der anwesenden Mitglieder 
zu	fassen.	Die	Ausführung	der	Beschlüsse	obliegt	dem	Vorstand.	
Dem	 betroffenen	 Landesverband	 steht	 die	 Berufung	 an	 die	
Hauptversammlung zu.

§ 10
Vorstand

(1)	Der	 Vorstand	 besteht	 aus	 der/dem	 1.	 und	 2.	 Vorsitzenden	 und	
7	 Beisitzerinnen/Beisitzern.	 Dem	 Vorstand	 müssen	 mindestens	
3 Frauen und 3 Männer angehören. Er ist Vorstand im Sinne des 
§	26	BGB.	Die	Mitglieder	des	Vorstandes	sind	unentgeltlich	tätig.	
Sie	können	für	die	Erfüllung	ihrer	Aufgaben	nach	Abs.	3	eine	im	
Rahmen	 des	 von	 der	 Hauptversammlung	 nach	 §	 8	 Abs.	 9	 be
schlossenen Haushaltsplanes festzulegende Entschädigung er
halten.	Zu	dieser	 zählen	auch	die	Kosten	 für	den	Arbeitsausfall	
infolge der Vereinstätigkeit des jeweiligen Vorstandsmitgliedes 
(Entlastungszahlungen).
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 Die gerichtliche und außergerichtliche Vertretung erfolgt gemein
sam durch die 1. oder 2. Vorsitzende bzw. den 1. oder 2. Vorsitzen
den mit je einem Vorstandsmitglied.

(2)	Scheidet	während	der	Amtsperiode	die/der	1.	Vorsitzende	aus,	so	
tritt	die/der	2.	Vorsitzende	an	ihre/seine	Stelle.

(3)	Der	Vorstand	führt	die	Geschäfte	des	Verbandes.	Ihm	obliegt	ins
besondere die Vertretung des Verbandes und seiner Mitglieder 
gegenüber
a)	 Bundestag,	Bundesrat	und	Bundesregierung	sowie	den	ent

sprechenden	europäischen	Gremien,
b) den Bundesorganisationen und institutionen der ärztlichen 

Selbstverwaltung,
c)	 den	öffentlichen	Institutionen	und	den	Verbänden	des	Sozial	

und	Gesundheitswesens	auf	Bundesebene	und	
d) in den inter und supranationalen Verbänden und Einrich

tungen	des	Gesundheitswesens.

 Der Vorstand vollzieht die Beschlüsse der Hauptversammlung 
und des Beirates.

(4)	Der	Vorstand	bedient	sich	zur	Erfüllung	seiner	Aufgaben	einer	Ge
schäftsstelle	und	bestellt	deren	hauptamtliche	Mitarbeiterinnen/
Mitarbeiter.

(5)	Der	Vorstand	ist	beschlussfähig,	wenn	die	Mehrheit	seiner	Mit
glieder,	darunter	die/der	1.	oder	2.	Vorsitzende,	anwesend	ist.

(6)	Der	Vorstand	kooptiert	 grundsätzlich	die	 jeweilige	Vorsitzende/
den jeweiligen Vorsitzenden des Sprecherrates der Medizin
studierenden im Marburger Bund in den Vorstand.

(7)	Der	 Vorstand	 bildet	 Arbeitskreise	 und	 beruft	 deren	 Mitglieder.	
Die Landesverbände haben ein Vorschlagsrecht und sind über 
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Berufungen	zu	unterrichten.	Die	Arbeitskreise	können	bis	zu	zwei	
weitere NichtMitglieder des Marburger Bundes für die Mitarbeit 
kooptieren.

(8) Tarifverträge und ihnen vergleichbare Vereinbarungen schließt 
oder kündigt der Vorstand nur mit Einwilligung der zuständigen 
Tarifkommission.	 Beschränkt	 sich	 deren	 Geltungsbereich	 nur	
auf	den	Bereich	einzelner	Landesverbände,	so	bedarf	es	der	Ein
willigung	der	betroffenen	Landesverbände.	Die	Genehmigung	gilt	
als	erteilt,	wenn	ein	Landesverband	nicht	innerhalb	einer	Woche	
widerspricht.

(9)	Der	Vorstand	soll,	wenn	es	sich	um	die	Entscheidung	grundsätz
licher	Fragen	handelt,	die	 für	die	Politik	des	Verbandes	von	Be
deutung	sind,	Beschlüsse	nur	nach	vorheriger	Beratung	mit	dem	
Beirat fassen.

§ 11
Große Tarifkommission

(1)	Die	Große	Tarifkommission	besteht	aus
a)	 dem	Beirat,
b) dem Vorstand des Bundesverbandes und
c) der Kleinen Tarifkommission.

(2)	Vorsitzende/Vorsitzender	der	Großen	Tarifkommission	ist	die/der	
1.	Vorsitzende	des	Bundesverbandes;	ihre/seine	Vertreterin	bzw.	
ihr/sein	Vertreter	ist	die/der	2.	Vorsitzende	des	Bundesverbandes.

(3)	Die	Große	Tarifkommission	entscheidet	unter	angemessener	Be
rücksichtigung der Beschlüsse der Organe des Bundesverbandes 
über
a)	 die	tariflichen	Forderungen	des	Marburger	Bundes,
b)	 den	Abschluss	und	die	Kündigung	von	Tarifverträgen	und	 

ihnen	vergleichbaren	Vereinbarungen,
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c)	 die	Einleitung	von	Schlichtungsverfahren,
d)	 die	Einleitung	von	Kampfmaßnahmen,
e)	 die	Art	der	Kampfmittel	und	den	Bereich,	in	dem	sie	ange

wandt	werden	sollen,
f)	 Aussetzung	und	Beendigung	von	Arbeitskampfmaßnahmen,
g) Leitlinien der Tarifpolitik.

(4)	Die	Große	 Tarifkommission	 kann	 ihre	 Entscheidungsbefugnisse	
gemäß	Abs.	3	Buchstaben	a)	bis	c),	e)	und	f)	allgemein	oder	von	
Fall zu Fall ganz oder teilweise auf die Kleine Tarifkommission 
übertragen.	 Die	 Große	 Tarifkommission	 ist	 auch	 im	 Fall	 einer	
solchen	Übertragung	berechtigt	und	verpflichtet	zu	entscheiden,	
wenn dies
a) der Vorstand oder
b) der Beirat oder
c) mindestens fünf Landesverbände oder
d) die Kleine Tarifkommission

	 bei	der/dem	Vorsitzenden	der	Großen	Tarifkommission	schriftlich	
beantragen.	Der	Antrag	ist	auch	der/dem	Vorsitzenden	der	Kleinen	
Tarifkommission	zur	Kenntnis	zu	bringen;	sie/er	beendet	die	Ent
scheidungsbefugnis der Kleinen Tarifkommission insoweit.

§ 12
Kleine Tarifkommission

(1) Die Kleine Tarifkommission besteht aus
a)	 der/dem	Vorsitzenden	der	Kleinen	Tarifkommission,	die/der	

vom Vorstand des Bundesverbandes aus seiner Mitte zu be
stellen	ist;

b)	 zwei	 weiteren	 Kommissionsmitgliedern,	 unter	 ihnen	 min
destens	 eine	 Mitarbeiterin/ein	 Mitarbeiter	 der	 Haupt
geschäftsführung	des	Bundesverbandes,	die	vom	Vorstand	
des	Bundes	verbandes	zu	bestellen	sind;
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c)	 fünfzehn	 Kommissionsmitgliedern,	 die	 von	 der	 Haupt
versammlung	 aus	 den	 Mitgliedern	 und	 Mitarbeiterinnen/
Mitarbeitern des Verbandes für die Dauer von vier Jahren zu 
wählen	sind.	Die	Wahl	erfolgt	auf	einer	Hauptversammlung,	
die nicht den Vorstand wählt.

(2) Die Kleine Tarifkommission wählt
a)	 mindestens	 eine	 Stellvertreterin/einen	 Stellvertreter	 ihrer/

ihres	Vorsitzenden	aus	ihrer	Mitte;
b)	 die	Vertreterinnen/Vertreter	des	Verbandes	 in	tariflichen	

Gremien	 überverbandlicher	 Einrichtungen	 auf	 Bundes
ebene;

c) die Mitglieder der Verhandlungskommissionen für Tarif und 
ihnen vergleichbare Verhandlungen auf Bundesebene.

(3)	Die	Kleine	Tarifkommission	entscheidet	im	Rahmen	der	Zustän
digkeiten	der	Großen	Tarifkommission,	soweit	ihr	diese	die	Ent
scheidungsbefugnis übertragen hat. 

§ 13
Ladungen – Beschlussfähigkeit

(1)	Einladungen	zu	Sitzungen	eines	Gremiums	haben	unter	Angabe	
einer	vorläufigen	Tagesordnung	durch	deren	Vorsitzende/dessen	
Vorsitzenden zu erfolgen.

(2) Einladungen zur Hauptversammlung und zu Sitzungen des Bei
rates	 sind	 an	 die	 Landesverbände,	 Einladungen	 zu	 Sitzungen	
sonstiger Verbandsgremien an deren Mitglieder und die sonst 
teilnahmeberechtigten	 Personen	 zu	 richten.	 Die	 Übersendung	
der	Einladungen	erfolgt	in	Textform.

(3)	 Die	Ladungsfrist	zur	Hauptversammlung	beträgt	drei,	zu	Sitzungen	
des	Beirates	zwei	Wochen;	im	Übrigen	beträgt	sie	eine	Woche.	Die	
Große	Tarifkommission	kann	mit	einer	Frist	von	vier,	die	Kleine	
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Tarifkommission mit einer Frist von zwei Werktagen einberufen 
werden.

(4)	Eine	 Versammlung	 (Sitzung)	 ist,	 soweit	 die	 Satzung	 nicht	 aus
drücklich	anderes	bestimmt,	nur	beschlussfähig,	wenn	die	Ein
ladung	frist	und	formgerecht	erfolgt	und	wenigstens	die	Hälfte	
ihrer	 Mitglieder	 anwesend	 ist;	 die	 Hauptversammlung	 darüber	
hinaus	 nur,	 wenn	 mindestens	 die	 Hälfte	 der	 Landesverbände	
durch	wenigstens	eine	Delegierte/einen	Delegierten	vertreten	ist.

§ 14
Abstimmungen – Wahlen – Amtszeit

(1)	Entscheidungen	(Wahlen	und	Abstimmungen)	werden	in	den	Ver
bandsgremien,	soweit	diese	Satzung	anderes	nicht	ausdrücklich	
vorsieht,	 mit	 einfacher	 Mehrheit	 getroffen.	 Einfache	 Mehrheit	
ist die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Stimm
enthaltungen sind ungültige Stimmen. Entscheidungen können 
auch durch elektronische Stimmabgabe herbeigeführt werden. 

	 Soweit	 Entscheidungen	 geheim	 herbeigeführt	 werden	 sollen,	
kommen	das	schriftliche	Verfahren	und	die	elektronische	Stimm
abgabe gleichermaßen in Betracht. Hierüber entscheidet das 
jeweilige Verbandsgremium für das jeweilige Entscheidungsver
fahren	durch	Abstimmung.

(2)	Abstimmungen	 erfolgen	 grundsätzlich	 offen.	 Für	 die	 Haupt
versammlung	 gilt,	 dass	 sie	 auf	 Verlangen	 von	 zehn	 Stimm
berechtigten geheim zu erfolgen haben.

(3)	Wahlen	erfolgen	grundsätzlich	geheim	und	in	Einzelwahlgängen,	
es	 sei	denn,	der	Wahlkörper	beschließt	einstimmig	ein	anderes	
Verfahren;	 für	die	Wahl	des	Vorstandes	 (§	10)	 ist	eine	Änderung	
des Verfahrens nicht zulässig.
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(4) Wahlen in Verbandsämter erfolgen für die Dauer von vier Jah
ren	mit	der	Maßgabe,	dass	das	Amt	und	die	aus	 ihm	folgenden	
	Rechte	und	Pflichten	erst	mit	einer	Neuwahl	enden.

(5)	Die	 Mitglieder	 der	 Verbandsgremien	 bedürfen	 des	 Vertrauens	
ihrer	Wahlkörper.	Die	Abberufung	aus	einem	Verbandsamt	kann	
durch	die	Neuwahl	eines	Amtsnachfolgers	mit	der	Mehrheit	der	
satzungsgemäßen Stimmen des Wahlgremiums erfolgen.

(6)	Scheidet	ein	Mitglied	eines	Verbandsgremiums	aus	seinem	Amt,	
so	hat	eine	Nachwahl	 für	den	Rest	der	Amtszeit	des	Gremiums	
in der nächsten Versammlung des zuständigen Wahlgremiums zu 
erfolgen.

§ 15
Protokolle

Für	 die	 Sitzungen	 der	 Verbandsgremien	 sind	 Anwesenheitslisten	 
zu führen und Protokolle zu fertigen. Die Protokolle müssen Fest
stellungen über die Beschlussfähigkeit und die gefassten Beschlüsse 
enthalten;	sie	sollen	den	förmlichen	Ablauf	der	Sitzung	wiedergeben.	
Protokolle	sind	von	der	Sitzungsleiterin/dem	Sitzungsleiter	und	der	
Protokollführerin/dem	Protokollführer	zu	unterzeichnen.

§ 16
Haushaltsführung

(1) Der Verband erhebt von den Landesverbänden für jedes dort ge
führte	ordentliche	Mitglied	einen	jährlichen	Beitrag,	dessen	Höhe	
von der Hauptversammlung festgelegt wird.

(2) Der Vorstand hat der Hauptversammlung jährlich den Kassen
bericht	vorzulegen.	Geschäftsjahr	ist	das	Kalenderjahr.

(3)	Die	 Kassenprüferinnen/Kassenprüfer	 haben	 die	 Haushalts
führung zu überprüfen und der Hauptversammlung darüber  
Bericht zu erstatten.
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§ 17
Satzungsänderung – Auflösung

(1) Die Hauptversammlung kann über eine Änderung der Satzung 
nur	 dann	beschließen,	wenn	 ein	 Änderungsantrag	mit	 der	 Ein
ladung versandt oder den Landesverbänden mindestens zwei 
Wochen vor der Hauptversammlung bekanntgegeben worden 
ist.	Dies	gilt	auch	für	Anschluss	und	Alternativanträge	zu	solchen	
Änderungsanträgen.

(2)	Beschlüsse	über	die	Änderung	oder	 zur	Auslegung	der	Satzung	
bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der satzungsgemäßen 
Stimmen der Hauptversammlung.

(3)	Über	 die	 Auflösung	 des	 Verbandes	 kann	 nur	 eine	 zu	 diesem	
Zweck	einberufene	Hauptversammlung	beschließen,	wenn	Drei
viertel der Landesverbände und Dreiviertel der Delegierten ver
treten	sind.	Zum	Auflösungsbeschluss	 ist	die	Stimmenmehrheit	
von Dreivierteln der anwesenden Delegierten notwendig.

(4)	Nach	 Beschluss	 über	 die	 Auflösung	 entscheidet	 die	 Haupt
versammlung über die Verwendung des Vermögens.

§ 18
Vereinsregister

Der	Verband	 ist	 in	das	Vereinsregister	beim	Amtsgericht	Berlin	ein
getragen.

§ 19
Übergangsbestimmungen

Für	 die	 Amtszeit	 der	 bei	 Eintragung	 dieser	 geänderten	 Satzung	
 amtierenden Mitglieder der Kleinen Tarifkommission verbleibt es bis 
zu ihrer Neuwahl im Jahr 2024 bei den bisherigen Satzungsregelun
gen	in	§	14	Abs.	4	und	§	12	Abs.	1	c)	vom	3./4.	Mai	1975	in	der	geänder
ten Fassung vom 6. November 2021.
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II. Streikordnung
Marburger Bund 

Verband der angestellten und beamteten  
Ärztinnen und Ärzte Deutschlands e. V. 

Bundesverband
Fassung	vom	17.11.1968,	 

geändert	am	02./03.06.1973,	geändert	am	21.05.2006

Der	Streik	ist	die	schärfste	Form	des	Arbeitskampfes.	Der	Marburger	
Bund – Verband der angestellten und beamteten Ärztinnen und  Ärzte 
Deutschlands e. V. – Bundesverband – sieht im Streik ein wesent
liches	Kampfmittel	zur	Erreichung	seiner	gewerkschaftlichen	Ziele.

Mitglieder des Marburger Bundes – Verband der angestellten 
und beamteten Ärztinnen und Ärzte Deutschlands e. V. – Bundes
verband	–	sind	verpflichtet,	am	Arbeitskampf	teilzunehmen,	wenn	
die	 satzungsgemäß	 bestellten	 Gremien	 des	 Marburger	 Bundes	
– Verband der angestellten und beamteten Ärztinnen und Ärzte 
Deutschlands e. V. – Bundesverband – die notwendigen Beschlüsse 
hierzu gefasst haben.

Der Streik angestellter Ärztinnen und Ärzte setzt Maßnahmen vor
aus,	die	geeignet	sind,	die	ärztliche	Versorgung	in	Notfällen	sicherzu
stellen	und	jeglicher	Gefährdung	von	Patienten	vorzubeugen	(s.	auch	
anliegenden	Beschluss	Nr.	5	vom	03.06.1973).

§ 1

(1)	Der	Vorstand	beschließt	nach	Ausschöpfung	der	Verhandlungs
möglichkeiten	die	Einberufung	der	Großen	Tarifkommission.
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(2)	Die	Große	Tarifkommission	setzt	sich	zusammen	aus:
a)	 	dem	Vorstand,
b)	 	dem	Beirat,
c)  den Mitgliedern der Kleinen Tarifkommission.

(3)	Die	 Große	 Tarifkommission	 fasst	 Beschluss	 über	 die	 Einleitung	
und	Aussetzung	eines	Arbeitskampfes.	Sie	entscheidet	über	Art	
und	Form	der	Kampfmittel	und	den	Bereich,	in	dem	diese	ange
wandt werden sollen.

(4)	Die	 Große	 Tarifkommission	 bestellt	 die	Mitglieder	 des	 Bundes
streikkomitees.

(5)	Für	 den	 Bereich	 eines	 Landesverbandes	 kann	 vom	 Landes
verbandsvorstand	ein	Landesstreikkomitee	bestellt	werden,	das	
das Bundesstreikkomitee unterstützt.

§ 2

(1)	Die	 Leitung	 des	 Arbeitskampfes	 obliegt	 dem	 Bundesstreik
komitee;	es	kann	Befugnisse	an	ein	Landesstreikkomitee	delegie
ren. Das Bundesstreikkomitee führt die Beschlüsse der zuständi
gen	Tarifkommission	selbstständig	durch.	Bei	Gefahr	 im	Verzug	
darf	das	Bundesstreikkomitee	auch	Maßnahmen	nach	§	1	Absatz	
3	Satz	2	vorläufig	treffen.	Über	die	Aussetzung	eines	Streiks	kann	
das Bundesstreikkomitee nur mit Zustimmung des Vorstandes 
entscheiden.	 Insoweit	 ist	 unverzüglich	 die	Genehmigung	der	
	Großen	Tarifkommission	herbeizuführen.

(2)	Der	Vorsitzende	des	Bundesstreikkomitees	unterrichtet	die		Große	
Tarifkommission und die Vorsitzenden der Landesstreikkomitees 
(Landesstreikleiter)	 über	 den	 Fortgang	 der	 Arbeitskampfmaß
nahmen. Die Landesstreikleiter unterrichten laufend den Vor
sitzenden des Bundesstreikkomitees über die Entwicklung des 
Arbeitskampfes	in	ihren	Bereichen.
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§ 3

(1)	Dem	Arbeitskampf	geht	eine	geheime	Urabstimmung	voraus.

(2)	Der	Arbeitskampf	kann	eingeleitet	werden,	wenn	sich	wenigstens	
75	v.	H.	der	abstimmenden	Mitglieder	 für	die	Durchführung	des	
Arbeitskampfes	erklärt	haben.

(3)	Der	Arbeitskampf	ist	zu	beenden,
a)  wenn in einer geheimen Urabstimmung sich mehr als   

50	 v.	 H.	 der	 abstimmenden	Mitglieder	 für	 die	 Beendigung	
des	Arbeitskampfes	erklärt	haben;

b)	 	auf	Beschluss	der	Großen	Tarifkommission.

§ 4

Die	Landesverbände	sind	verpflichtet,	einen	Streikfonds	in	angemes
sener Höhe zu unterhalten. Streikunterstützungen können in Härte
fällen gewährt werden. Die Entscheidung obliegt den Vorständen der 
Landesverbände.

Beschluss Nr. 5
Die 43. (a.o.) Hauptversammlung des Marburger Bundes 
hat	beschlossen:	Der	Marburger	Bund	ist	der	Auffassung,	
dass sich auch für beamtete Ärzte die Notwendigkeit von 
Arbeitskampfmaßnahmen	ergeben	kann.	Für	diesen	Fall	
erklärt der Marburger Bund seine Streikordnung für alle 
von ihm vertretenen Ärzte als verbindlich.

München,	03.06.1973	

ANLAGE
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III. Geschäftsordnung für die 
 Hauptversammlung

Marburger Bund 
Verband der angestellten und beamteten  
Ärztinnen und Ärzte Deutschlands e. V. 

Bundesverband
Fassung	vom	2./3.	Juni	1973,	geändert	am		 
13.	Mai	1984,	geändert	am	21.	Mai	2006,	 

geändert am 4. November 2023

§ 1

(1) Hauptversammlungen des Bundesverbandes sind grundsätzlich 
öffentlich.

(2)	Die	Hauptversammlung	kann	die	Öffentlichkeit	für	die	Beratung	
einzelner	 Tagesordnungspunkte	 ausschließen.	 Beschlüsse,	 die	
unter	Ausschluss	der	Öffentlichkeit	gefasst	werden,	werden	nur	
verbandsintern publiziert.

§ 2

(1) Die Hauptversammlung des Bundesverbandes besteht aus den 
Delegierten der Landesverbände. Teilnahmeberechtigt sind weiter:
a)	 die	Mitglieder	der	Landesverbände,
b)	 die	Mitglieder	des	Vorstandes	des	Bundesverbandes,
c) die Ehrenmitglieder des Bundesverbandes und der Landes

verbände,
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d)	 die	Mitglieder	der	Geschäftsführungen	des		Bundesverbandes	
und	der	Landesverbände,

e)	 geladene	Gäste.

(2) Stimm und wahlberechtigt sind die Delegierten der Landes
verbände.

(3)	Redeberechtigt	zu	den	aufgerufenen	Punkten	der	Tagesordnung	
sind	die	Delegierten,	die	Mitglieder	des	Beirates	und	die	Mit	glieder	
des	Vorstandes	des	Bundesverbandes,	die		Mitarbeiterinnen	und	
Mitarbeiter	 der	 Geschäftsführung	 des	 Bundesverbandes	 sowie	
die	Geschäftsführerinnen	und	Geschäftsführer	sowie	Juristinnen	
und Juristen der Landesverbände.

Den übrigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern kann die Versamm
lungsleiterin/der	Versammlungsleiter	das	Wort	erteilen.

(4)	Antragsberechtigt	sind
a)	 die	Delegierten,
b)	 die	Mitglieder	des	Vorstandes,
c)	 der	Beirat,
d) die Landesverbände und
e) die Kleine Tarifkommission.

§ 3

(1)	Die	Hauptversammlung	beschließt	vor	Aufnahme	ihrer	Beratun
gen	über	die	endgültige	Tagesordnung.	Sie	muss	eine	vorläufige	
Tagesordnung,	die	innerhalb	der	Ladungsfrist	versandt	wurde	–	
bei	einer	außerordentlichen	Hauptversammlung	die	Anliegen	der	
Antragsteller	–,	dabei	uneingeschränkt	berücksichtigen.
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(2)	Vorschläge	und	Anträge	der	Landesverbände	und	der	Delegierten	
zur Tagesordnung sollen 4 Wochen vor dem Sitzungstermin beim 
Bundesverband eingebracht sein. Der Bundesverband hat die 
Unterlagen unverzüglich den Landesverbänden zu übermitteln.

(3)	Auf	 einer	 Hauptversammlung	werden	 Anträge	 zu	 einem	Tages
ordnungspunkt	nach	Schluss	der	Aussprache	nicht	mehr	 ent
gegengenommen.

(4) Die Hauptversammlung kann über eine Änderung der Satzung 
nur	 dann	beschließen,	wenn	 ein	 Änderungsantrag	mit	 der	 Ein
ladung versandt oder den Landesverbänden mindestens zwei 
Wochen vor der Hauptversammlung bekanntgegeben worden 
ist.	Dies	gilt	auch	für	Anschluss	und	Alternativanträge	zu	solchen	
Änderungsanträgen.

§ 4

(1) Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Hauptversammlung 
erhalten	das	Wort	in	der	Reihenfolge	der	Wortmeldungen.	Wort
meldungen	können	erst	nach	Eröffnung	des	 jeweiligen	Tages
ordnungspunktes erfolgen.

(2)	Außer	der	Reihe	haben	das	Wort:
a)	 eine	 Antragstellerin/ein	 Antragsteller	 zur	 einleitenden	

	Begründung	eines	Sachantrages,
b)	 die	Berichterstatterin/der	Berichterstatter,
c)	 zur	 sachlichen	 Aufklärung	Mitglieder	 des	 Vorstandes	 des	

Bundesverbandes	und	der	Geschäftsführung,
d) die Leiterin bzw. der Leiter der Versammlung in Wahr

nehmung	ihrer/seiner	Aufgaben,
e)	 wer	einen	Antrag	zur	Geschäftsordnung	stellen	will.

(3)	Die	 Hauptversammlung	 kann	 eine	 Beschränkung	 der	 Redezeit	
beschließen.
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§ 5

Die	 Versammlungsleitung	 der	 Hauptversammlung	 ist	 verpflichtet,	
auf eine sachgerechte Behandlung der Tagesordnung hinzuwirken. 
Sie	 kann	 zur	 Ordnung	 rufen	 oder	 das	Wort	 entziehen.	 Gegen	 ihre	
Maßnahmen	steht	der	Betroffenen/dem	Betroffenen	der	Einspruch	
frei.	Über	den	Einspruch	entscheidet	die	Hauptversammlung	ohne	
Erörterung sofort und endgültig.

§ 6

(1)	Entscheidungen	 (Wahlen	 und	 Abstimmungen)	 werden,	 soweit	
die	 Satzung	 anderes	 nicht	 ausdrücklich	 vorsieht,	mit	 einfacher	
Mehrheit	getroffen.	Einfache	Mehrheit	ist	die	Mehrheit	der	abge
gebenen gültigen Stimmen. Stimmenthaltungen sind ungültige 
Stimmen. Entscheidungen können auch durch elektronische 
Stimmenabgabe herbeigeführt werden.

Soweit	 Entscheidungen	 geheim	 herbeigeführt	 werden	 	sollen,	
kommen	 das	 schriftliche	 Verfahren	 und	 die	 elektronische	
 Stimmabgabe gleichermaßen in Betracht. Hierüber entscheidet 
das	jeweilige		Verbandsgremium	durch	Abstimmung.

(2)	Abstimmungen	erfolgen	grundsätzlich	offen.	Auf	Verlangen	von	
zehn Stimmberechtigten haben sie geheim zu erfolgen.

Die Hauptversammlung kann die Stimmabgabe unter Namens
aufruf beschließen.

(3)	Wahlen	erfolgen	grundsätzlich	geheim	und	in	Einzelwahlgängen,	
es	 sei	 denn,	 die	 Hauptversammlung	 beschließt	 einstimmig	 ein	
anderes	Verfahren;	für	die	Wahl	des	Vorstandes	ist	eine	Änderung	
des Verfahrens nicht zulässig.

(4)	Anträge	 zum	 AbstimmungsWahlVerfahren	 sind	 nur	 bis	 zum	
	Aufruf	zur	Stimmabgabe	zulässig.
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§ 7

(1)	Vor	 jeder	Abstimmung	erfragt	die	Versammlungsleitung,	ob	der	
zur	 Abstimmung	 stehende	 Antrag	 den	 Delegierten	 bekannt	 ist.	
Sie	 stellt	 die	 Fragen	 so,	 dass	 sie	mit	 Ja	 oder	Nein	 	beantwortet	
werden können. Eine Mehrzahl von Fragen ist getrennt zur  
Abstimmung	zu	bringen.

(2)	Über	 Anträge	 zur	 Geschäftsordnung	 ist	 vor	 den	 Sachanträgen	
zu	 entscheiden;	 weitergehende	 Anträge	 gehen	 vor.	 Im	 Übrigen	
ist	über	die	Anträge	innerhalb	des	betreffenden	Tagesordnungs
punktes	in	der	Reihenfolge	ihres	Eingangs	zu	entscheiden.

(3)	Als	Geschäftsordnungsanträge	sind	zulässig:
a)	 Nichtbefassung,
b)	 Vertagung,
c)	 Unterbrechung	der	Sitzung,
d)	 Verweisung	an	ein	anderes	Verbandsorgan,
e)	 Begrenzung	der	Redezeit,	*
f)	 Schluss	der	Rednerliste,	*
g)	 Schluss	der	Debatte,	*
h)	 sofortige	Abstimmung	über	einen	Antrag,
i)	 Formulierung	der	Abstimmungsfrage,
j)	 zweite	Lesung	auf	Verlangen	des/der	Vorsitzenden	oder	auf	

Antrag	 einer/eines	 Delegierten,	 der	 mit	 einem	 Drittel	 der	 
abgegebenen	Stimmen	befürwortet	wurde,

k)	 Feststellung	der	Beschlussfähigkeit,
l)	 Einladung	und	Anhörung	nicht	stimm	oder		redeberechtigter	

Teilnehmer	(§	2).

*	Antragsberechtigt	ist	nur,	wer	nicht	zur	Sache	gesprochen	hat.
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§ 8

(1)	Die	 Hauptversammlung	 wird	 geschlossen,	 wenn	 die	 Tages
ordnung erledigt ist oder die Versammlung dies beschließt.

(2)	 Ist	 die	 Tagesordnung	 nicht	 erledigt,	 so	 ist	 eine	 neue	 Haupt
versammlung zur Behandlung der restlichen Tagesordnung  
innerhalb	von	4	Wochen	einzuberufen,	es	sei	denn,	dass	die	Ver
sammlung	Gegenteiliges	beschließt.

(3)	Über	 die	 Beschlüsse	 der	 Hauptversammlung	 ist	 ein	 Protokoll	
anzufertigen,	das	von	der	Versammlungsleiterin/dem	Versamm
lungsleiter	 und	 der	 Protokollführerin/dem	 Protokollführer	 zu	
 unterzeichnen ist.

Auf	 Antrag	 sind	 in	 das	 Protokoll	 auch	 Minderheitenvoten	 aufzu
nehmen.

§ 9

Diese	Geschäftsordnung	tritt	mit	Beschluss	der	Hauptversammlung	
vom	02./03.06.1973	in	Kraft	und	kann	jederzeit	durch	einfache	Mehr
heit geändert werden.
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